
die wie das Mittelwappen mit Helm und Helmzier ver- 
fetten find. Bei den Ahnenwappen liehen Sdiriftbänder 
mit den Angaben: 
oben: DALBERG FLERSHEIM 
unten: SICKINGEN HELMSTADT 
Die Randinfthrift, etwas belchädigt, lautet: 
oben: ANNO DNI 1616 DEN 2 SEPTEB 
her. links: BRIS STARB SELIGLICH DER WOLEDEL 

GESERENG \'ND VEST WOLFGANG 
unten: C . . . MERER VON WORMBS G  
her. rechts: . . . D VON DALBERG DEME GOTT 

GENED1G SEIN WOLLE AMEN 

Die Grabplatte bildet wiederum die Ergänzung zu einem 
Denkmal, nämlich zu dem Urfulaaltar an der Oftwand 
der Kapelle, den man am treffendften als „Epitaphaltar” 
bezeichnen wird. 

Literatur: 
Kunftdenkmäler in Heften. Provinz Rheinheffen. Kreis 

Worms (Ernft Wörner). Darmftadt 1887- S. 6l f. 
A. Schmitt, Die Herrnsheimer Dalberg und ihre Kirche. 

Herrnsheim 1933- 
Zum Stammbaum der Dalbergs: Rheinifiher Antiquarius. 

Mittelrhein 2. Abt. Bd. l6. Koblenz 1869. S. 173 F 

Judei et coeteri Uvormatienses? 

©on ©r. Btetvid) oott ©laitt'fj 

Das Diplom König Heinrichs IV. für die Bürger von 
Worms1 ift von dem Kanzleinotar Adalbero C ver- 

laßt und gefdirieben worden. Seine Dispositio lautet 
heute: Teloneum siquidem quod teutonica 
lingua interpretatum est Zol, quod in Om- 
nibus locis regiae potestati assignatis - 
videlicet Fra nebene vvrt, Boparten, Hamer- 
stein, Drvtmvnne, Goslarie, Angereiudei et 
coeteri Uvormatienses solvere praetere- 
untes debiti erant, Uvormatiensibus, ne ul- 
terius solvant Zol, remisimus. 

Hat es damit feine Richtigkeit? Tatfächlich verhält es 
fich fo, daß die Aufzählung der Zollftätten urfprünglich 
mit Enger nicht beendet fein follte, fondern wohl beab- 
fiditigt war, fie noch um ein oder zwei Namen zu ver- 
mehren. Zu diefem Zweck wurde ein entfprechenderRaum 
freigelaffen, den auszufüllen aber fpäter, vielleicht nur 
verfehentlich, unterblieb. In diefe Lücke find dann die 
Worte iudei et coeteri nachträglich eingefügt worden. 
WährendWibel, der die befondere Bedeutung derWormfer 
Urkunde würdigte, glaubte2, daß der Nachtrag von der 
Hand des Kanzleinotars, allerdings vielleicht erft viele 
Jahre fpäter, herrühre, müffen wir feftftellen, daß ein 
Unbefugter die Gelegenheit benutzte, hier die Juden, die 
an der den Bürgern von Worms gewährten Vergünftigung 
nicht ohne weiteres beteiligt fein konnten, einzufchieben. 
Er bemühte fich dabei zwar, die Sdiriftzüge des Adalbero C 
nachzuahmen, ohne daß es ihm jedoch überzeugend 
gelungen wäre. Zum Verräter wird ihm vor allem die 
erheblich dunklere Tinte, ferner die Zwifthenräume von 
Wort zu Wort, die größer find als fonft in der Urkunde. 
Übrigens ift die Interpolation ungelchicKt, da fie die Juden 
in die eigentlicheDispositio (Uvormatiensibus remisimus) 
nicht einzubegreifen vermag. 
1 Karl Friedrich Stumpf-Brentano, Die Reichskanzler 2 (Innsbruck 1865— 

1883) Rep. 2770. Heinrich Boos, Urkundenbuch der Stadt Worms i 
(Berlin 1886) 47 Nr. 56. 

2 Wibel im Archiv für Urkundenforfchunp 6 (1918) 239 — 243. 
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Wann die Verfällchung vorgenommen wurde, fleht 
dahin. In der Beftätigung Heinrichs V.3, die gleichfalls im 
Original überliefert ift, geben die Worte quod pater 
noster eis (sc. Wormaciensibus) remisit, nos 
etiam eis remittimus et iudeis ibidem demo- 
rantibus zu keinen Bedenken Anlaß. Sie rühren von 
einer bekannten Hand her und find nicht nachgetragen. 
Doch wollen fie offenbar zum Ausdruck bringen, die 
Verfügung Heinrichs IV. fei nur zugunften der Wormfer 
Bürger gelchehen und werde erft jetzt auch auf die Juden 
ausgedehnt. Es ift fogar nidit ausgelchloffen, daß der Notar 
erft während der Reinichrift des DH.V. beauftragt wurde, 
die Juden einzubeziehen; darin könnte nämlich eine Er- 
klärung für die ungewöhnlidie Wortftellung gefunden 
werden. Doch fei dem wie ihm wolle, die weiteren Be- 
ftätigungen Friedrichs I. (cives Wormatienses4) 
und Ottos IV.5 lallen gleichfalls vermuten, daß zu der 
damaligen Zeit, das DH.IV.noch nicht verunechtet worden 
war. Die letztere ichließt fidi am engften an das DH. IV. 
an und erkennt ihrerfeits als Berechtigte desfelbcn nur 
die cives nostri deWormatia. 

Alle diefe Nachurkunden ftimmen aber darin überein, 
daß die Lifte der Zollftätten gegenüber der in DH. IV. 
genannten erweitert ift, obwohl jede von ihnen nur deffen 
Verfügung zu wiederholen angibt. Und zwar nennt das 
DH. V. außerdem Nürnberg, das DF’. I. Nymwegen und 
Duisburg, das DO. IV. Duisburg und Kaiferswerth. Man 
kann diefe Abweichungen nicht anders erklären, denn 
als felbftändig und unabhängig voneinander vorgenom- 
mene Verfuche, die im DH. Vl. offen gebliebene Lücke 
auszufüllen. Da weitere Beftätigungen ausftehen, können 
wir die Verunechtung des DH. IV. zeitlich nur infofern 
feftlegen, daß fie nadi der letzten Beftätigung erfolgt fein 
muß,alfofrüheftensAnfangdesl3. Jahrhunderts gefchehen 
fein kann; vielleicht gefthah fie auf Grund des DH. V. 
3 Stumpf Reg. 3091. Boos a. a. 0.1,52 Nr. 61. 4 Stumpf Reg. 4370. Boos a. a. 0.1,73 Nr. 90. 5 Böhmer-Ficker Reg. imp. V Nr. 248. Boos a.a. 0.1,87 Nr. 110. 



Die in Nachahmung der Züge des AC gehaltene Schrift 
des Fälfthers bietet uns keine Möglichkeit zu einem 
engeren Anfatz. 

Bemerkenswert ift, daß wir die Quelle der Drucke 
diefes Diploms durch Lünig6, Ludewig7 und Schannat8 

nicht zu ermitteln vermochten. Unabhängig voneinander 
liheinen fie auf uns unbekannte Abfdiriften zurückzu- 
Johann Chriftian Lünip, DesTeutfdien Reidisardiivs Part. spec. 
IV.Cont. II. Teil (14 a) (Leipzig 1714) 679 Nr.l. 7 Jo. Petr, a Ludewig, Reliquiae manuscriptorum Diplomatum 2 
(Francof. et Lipsiae 1720) 176 Nr. 3. s Jo. Fridericus Sdiannat, Hist, episcopatus Wormatiensis 1 
(Francof. 1734) 342. 

gehen, von denen die \ orlage Ludewigs infofern Auf- 
merkfamkeit beanfprucht, als fie die von uns gebrand- 
markteWendung iudei et coeteri nicht enthält, ftatt- 
delfen aber wie das DH. V. auch die Zollftätte Nürnberg 
aufführt.9 

9 Um den Verdacht einer fpäteren Rafur zu prüfen, wurde die Urkunde 
vor einigen Jahren im Palimpfeftinftitut von Beuron unterfucht und 
hierbei feflgeftellt, daß die Worte „iudei et coeteri” auf einem freien, 
vorher nicht befdiriebencn Raum flehen. Die wefentlich fchwärzere 
Tinte, die lange nicht in dem Ausmaß des übrigen Textes abgeblaßt 
ift, entfpricht dem ebenfalls weniger abgeblaßten Kaiferlichen Mono- 
gramm. Diefer Befund läßt erkennen, daß die ftrittigen Worte und das 
Monogramm gleichzeitig in der Kaiferlichen Kanzlei eingefügt w urden. 
Doch bleibt die Möglichkeit offen, daß die Textlücke zu einem fpäteren 
Zeitpunkt mit einer ähnlichen Tinte ausgefüllt wurde. (Dr. JHert) 

Die „Hoftienmühle” im Mufeum zu Ulm Mit Erlaubnis des Verlages E.A. Seemann, Leipzig 
_ (Zeitfchrift für bildende Kunft, Jahrg.63, S.215) 

©as BüÖ Der l^oftienmuijle m 
©on 2Br. Jiofcf ©tcfctv X^öln 

Als der Engländer Gilbert Burnet um 1685 auf feinen 
Reifen in den Wormsgau kam, bedauerte er fehr, die 

Stadt Worms nicht belichtigen zu können. Einmal weil er 
gerne den Ort gefehen hätte, wo Luther vor dem Kaifer 
und den Reithsftänden erfifaien, dann aber auch einer 
Kuriofität wegen: „Ein Gemälde, das auf einem Altar 
der Papillen flehen und von den Feinden der Transfub- 
(lantiation erfunden worden fein füll. Diefes Gemälde 
nun ift eine Windmühle, in welcher Maria lieht und das 
Chriftkindlein in den Kaflen wirft, von dannen dasfelbe 
in kleine Stückdien Brot verwandelt von den Prieftern 
herausgenommen und dem Volke ausgeteilt wird”1. Man 
darf es dem englilchen Geiillichen, der infolge des fana- 
tifchen Bürgerkriegs und des Haffes gegen alle Papifterei 
kaum eine katholifche Kirche oder katholifche Kultbilder 
1 Vgl. Der Wormsgau II, 3* Heft S. 154> 1938. 

aus Augenlihein kannte, nicht fehr verübeln, daß er von 
einer folthen ihm ungeheuerlidi vorkommenden Dar- 
flellung nie etwas gehört hatte. Wir verdanken feinem 
Erftaunen jedenfalls den einzig bisher bekannten Hinweis 
auf ein Bild der Hoftienmühle in Worms. Leider fagt er 
nicht, wo das Bild geftanden hat, das wahrltheinlidi in 
der Franzofenzeit verniditet worden ill. Seinen Worten 
nach zu Ichließen, muß es um 1685 noch in einer Wormfer 
katholifchen Kirche gewefen fein. Darin irrt Burnet aber 
ganz fidier, wenn er meint, daß die Darflellung von Fein- 
den der Transfubllantiation erfunden worden fei. Ein 
Menfdi der Barockzeit, dazu ein Engländer, an abftraktes 
Denken gewöhnt, konnte fitfa nicht mehr vorflellen, daß 
das Mittelalter lieber in Bildern, in Plaftik und Malerei, 
redete und dem Volk, in dem viele weder lefen nodi 
Idireiben konnten, die Myfterien der Kirdie manchmal 
fehr finnfällig nahebradite. 
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